Begründung:

Allgemeiner Teil:

Wissenschaft und Forschung sind die Basis für die Schaffung von Arbeitsplätzen, für die Erhaltung der Wettbewerbsfähigkeit, für Wirtschaftswachstum und damit letztlich für soziale Sicherheit. Voraussetzung dafür sind hochentwickelte, moderne autonome Universitäten.

Durch die vorliegende Weiterentwicklung des Universitätsgesetzes 2002 im Sinne der Zielsetzungen des Kapitels „Wissenschaft“ des Regierungsprogramms für die XXIII. Gesetzgebungsperiode sollen dafür die Rahmenbedingungen geschaffen werden.

Zum einen wird das Universitätsgesetz 2002 in seinen institutionellen Bestimmungen weiterentwickelt. Die Zuständigkeiten der Leitungsorgane werden besser abgestimmt, Mitbestimmungs- und Informationsrechte werden ausgebaut. Unter anderem wird durch Veränderungen in der Zusammensetzung des Senats, des demokratisch gewählten Organs der Universität, inneruniversitäre Demokratie gefördert und durch die Schaffung eines „Tenure tracks“ dem wissenschaftlichen Nachwuchs eine Karriereperspektive eröffnet.

Zum anderen wird im ganz Sinne des Regierungsprogramms für die XXIII. Gesetzgebungsperiode besonderes Augenmerk der Förderung der Studierenden, den Maßnahmen zur Verringerung der Studienabbrecherinnen und –abbrecher, der weiteren Verbesserung der Studienbedingungen, der Verbesserung der Durchlässigkeit im tertiären Bereich, der Förderung der Frauen in der Wissenschaft und der Förderung junger Wissenschafterinnen und Wissenschafter gelegt.

 Die vorliegenden Änderungen umfassen damit all jene Punkte, die im Regierungsprogramm für die XXIII. Gesetzgebungsperiode als notwendig für die Weiterentwicklung des Universitätsgesetzes 2002 und die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit des Wissenschafts- und Wirtschaftsstandortes Österreich identifiziert wurden.

Besonderer Teil:

A. Studierende und Studienbedingungen

Förderung der Studierenden

· Der Wegfall des doppelten bzw. mehrfachen Studienbeitrags bei zwei oder mehr Studien wird auch auf Studien an Fachhochschulen und Pädagogische Hochschulen erstreckt [Z 129]

· Für sozial bedürftige Drittstaatsangehörige werden Studienförderungsmaßnahmen geschaffen [Z 128]

Maßnahmen zur Verringerung der Studienabbrecherinnen und -abbrecher

· Neues Angebot für berufstätige Studierende: Teilzeitstudium mit entsprechend ermäßigtem Studienbeitrag [Z 96 u. 127]; E-Learning [Z 10]

· Der Ausbau der Studierendenberatung, des Coachings und Mentorings in der Studieneingangsphase, der Betreuungsangebote für Studierende mit Kindern und umfassende Erhebungen über Ursachen für Studienabbrüche werden als Kriterien in die Leistungsvereinbarung aufgenommen [Z 10 u. 11]

· Knock-out-Prüfungen in der Studieneingangsphase werden untersagt [Z 119]

Weitere Verbesserung der Studienbedingungen

· Die Verbesserung der Betreuungsrelation wird als wichtigstes Ziel der Universität im Bereich der Lehre festgeschrieben und ist als Indikator in die Leistungsvereinbarung aufzunehmen [Z 12]

· Den Studierenden wird ein Recht auf Betreuung sowie auf überschaubaren zeitlichen Aufwand bei der Abfassung von Bachelor-, Diplom- und Masterarbeiten sowie bei Dissertationen eingeräumt [Z 108]

· Zur Verbesserung der Betreuungsverhältnisse werden durch Vorziehprofessuren (höchstens 20 vH der „Mittelbau“-Stellen) Zusatzmittel speziell für die Lehre freigemacht [Z 137]

· Durch die Bachelorstudien wurde teilweise die Zahl der freien Wahlfächer stark gekürzt. Aus diesem Grunde wird eine gesetzliche Mindestregelung der freien Wahlfächer als notwendig erachtet [Z 100]

· Die Wiederholungsmöglichkeit von Prüfungen wird verbessert (mindestens fünf Antritte) [Z 121]

· Da Sperrfristen weitreichende Folgen für die Studierenden nach sich ziehen können (z.B. Beihilfenverlust) wird normiert, dass den Studierenden keine Nachteile im Falle einer Nichtabmeldung von einer Prüfung erwachsen dürfen [Z 106]

· Studierende können künftig wegen von der Universität verschuldete Studienverzögerung Schadenersatz begehren [Z 108]

· Eine Studierendenanwaltschaft als weisungsfreie Ombuds-, Informations- und Servicestelle wird gesetzlich verankert [Z 132]

· Die Kriterien der Beurlaubung vom Studium werden ausgebaut [Z 120]

· Da die Zulassungsfrist zugleich die Einzahlungsfrist für den Studienbeitrag ist, soll diese verlängert werden [Z 110]

· Der „Bologna-Prozess“ wird weiter ausgebaut, auch im Bereich der Lehramtsstudien [Z 97]

Verbesserung der Durchlässigkeit im tertiären Bereich

· Der freie Zugang zu Master- und Doktoratsstudien wird sichergestellt [Z 108, 115 u. 116]

· Der Übertritt in neue Curricula bei einem Universitäts- oder Studienplanwechsel wird erleichtert [Z 104, 115 u. 122]

· Die ECTS-Anrechnungspunkte für Lehrveranstaltungen, Prüfungen und wissenschaftliche Arbeiten sind jährlich auf die Übereinstimmung mit dem tatsächlichen Arbeitsaufwand zu evaluieren [Z103]

· In der Satzung hat eine nähere Ausgestaltung der Anrechnung wissenschaftlicher Prüfungsarbeiten zu erfolgen, um Willkür hintanzuhalten [Z 123]

B. Weiterentwicklung des UG 2002

Weiterentwicklung der Mitbestimmung durch Information und Anhörung

· Zur Verbesserung der Informationsrechte und dem Ausbau der internen Willensbildung werden Einrichtung von Versammlungen der Organisationseinheiten mit Informations- und Anhörungsrechten geschaffen [Z 21 u. 64]

Weiterentwicklung der Mitbestimmung durch Beteiligung

· Zur Leiterin oder zum Leiter einer Organisationseinheit können nunmehr auch entsprechend qualifizierte Personen aus dem so genannten „Mittelbau“ bestellt werden. Es ist zu erwarten, dass von dieser Öffnung der Leitungsfunktionen gerade Frauen profitieren werden, da sie bislang in der „Professorenkurie“ unterrepräsentiert sind und es mit der Aufhebung dieser Beschränkung leichter wird, Leitungspositionen zu erlangen [Z 23]

· Auch Personen ohne österreichische Staatsbürgerschaft können künftig Organfunktionen in monokratischen und kollegialen Universitätsorganen übernehmen [Z 26]

· Die Betriebsräte werden Mitglieder des Universitätsrats mit Stimmrecht in ausgewählten, ihre Funktion berührenden Bereichen [Z 31]

Erweiterung der Kurie der Professorinnen und Professoren im Senat

· Damit wird sichergestellt, dass alle Wissenschafterinnen und Wissenschafter ab einer bestimmten Qualifizierungsstufe (im wesentlichen venia docendi, Phd oder vergleichbare Qualifikation), darunter auch die neugeschaffenen assoziierten Professorinnen und Professoren im „Tenure track“, eine Kurie bilden [Z 59]

· Gleichzeitig wird sichergestellt, dass entsprechend der Judikatur des VfGH (29.11.1995, VfSlg. 14362) bei Habilitationen und Berufungen bei der Beurteilung einer fachlichen Qualifikation einer Bewerberin oder eines Bewerbers nicht die Mehrheit jener Mitglieder, die selbst über diese Qualifikation (bei Habilitationen die venia docendi; bei Berufungen den Status als Universitätsprofessorin oder Universitätsprofessor) verfügen, überstimmt werden kann [Z 63 u. 141]

· Durch die Normierung des Auslaufens der Funktionsperiode der mit Inkrafttreten vorliegender Novelle des Universitätsgesetzes 2002 bestehenden Senate mit dem 30. September 2009 ist sichergestellt, dass mit Beginn des Wintersemesters 2009/2010 die Senate in der neuen Zusammensetzung konstituiert werden [Z 145]

Abstimmung der Zuständigkeiten der Organe

· Die Entmachtung des Senats, insbesondere bei der Wahl des Rektors, wie sie sich im Hahn-Entwurf findet, wird zurückgenommen

· Der Senat erhält ein Zustimmungsrecht zur Durchführung von Studien gemeinsam mit anderen Universitäten [Z 57 u. 101]

· Es erfolgt eine Kumulierung aller wesentlichen budgetrelevanten Entscheidungen beim Rektorat [Z 41] 

· Die Ausschreibung der Rektorswahl spätestens sechs Monate vor dem voraussichtlichen Freiwerden der Funktion dient dazu, Verzögerungen zu vermeiden [Z 48]

· Das Modell der Findungskommission bei der Rektorswahl dient der besseren Vorabstimmung zwischen Senat und Universitätsrat, jedoch ohne Bindung des Senats [Z 50]

· Einführung der Möglichkeit einer vereinfachten Wiederbestellung des Rektors bei Zweidrittelmehrheit in Senat und Universitätsrat, jedoch nur einmal für die unmittelbar folgende Funktionsperiode [Z 50]

· Der Abschluss der Arbeitsverträge mit den Vizerektorinnen oder Vizerektoren erfolgt künftig durch den Universitätsrat, nicht mehr durch die Rektorin oder den Rektor. Damit haben alle Mitglieder des Rektorats den gleichen Vertragspartner [Z 27]

Schaffung von Transparenz

· Auch schon zwei Mitgliedern des Universitätsrats gemeinsam kommt das Recht zu, sich über alle Angelegenheiten der Universität zu informieren. Der Universitätsrat als Kollegialorgan ist darüber in Kenntnis zu setzen  [Z 28]

· Ausbau der Stellungnahmerechte des Universitätsrates gegenüber dem Rektorat (z.B. zum Budgetvoranschlag oder zur Leistungsvereinbarung) zur präventiven Koordinierung [Z 27 u. 46]

· Um Interessenkonflikte auszuschließen, bedürfen Geschäftsbeziehungen zwischen einem Mitglied des Universitätsrates und der Universität der Genehmigung durch den Universitätsrat, die dieser nur erteilen darf, wenn keine Befangenheit vorliegt [Z 30]

· Einführung einer jährlichen Berichtspflicht des Universitätsrates an die Bundesministerin oder den Bundesminister [Z 27]

· Die Protokolle der Verhandlungen zu den Leistungsvereinbarungen und die Vergütung der Mitglieder des Universitätsrats sind im Mitteilungsblatt zu publizieren [Z 25 u. 35]

· Die Befugnisse des Universitätsrats, der Rechnungshofkontrolle und der Bundesaufsicht werden auch auf (qualifizierte) Beteiligungen der Universität an Gesellschaften und Stiftungen erstreckt [Z 4, 15 u. 27]

C. Frauen in der Wissenschaft

· Es erfolgt ein Ausbau der Befugnisse des Arbeitskreises für Gleichbehandlungsfragen; z.B. wird ein Vorschlagsrecht hinsichtlich des Frauenförderungsplanes sowie hinsichtlich dessen Änderungen eingeräumt [Z 20]; weiters werden die Rechte anlässlich von Ausschreibungen [Z 68], hinsichtlich der Befassung der Schiedskommission [Z 69] und hinsichtlich der Beeinspruchung der Zusammensetzung von Kollegialorganen [Z 70] ausgebaut

· Die Anwendung des B-GlBG bei der Rektors- [Z 50 u. 55] und der Senatswahl [Z 60] sowie bei der Zusammensetzung der Kollegialorgane [Z 62] wird vorgesehen

· Der Ausbau der Programme zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Kinderbetreuung und wissenschaftlicher Karriere und Maßnahmen zur gezielten Förderung von Nachwuchswissenschafterinnen in naturwissenschaftlich-technischen Bereichen werden zu Kriterien in der Leistungsvereinbarung [Z 10]

D. Förderung junger Wissenschafterinnen und Wissenschafter

· Die Schaffung eines „Tenure track“ in Vorwegnahme des Kollektivvertrages soll Nachwuchswissenschafterinnen und –wissenschaftern ein durchgängiges Karrieremodell an der Universität anbieten [Z 139]

· Durch Schaffung von Vorziehprofessuren (höchstens 20 vH der „Mittelbau“-Stellen) wird jungen Wissenschafterinnen und Wissenschaftern die Gelegenheit gegeben, für einen Zeitraum von bis zu sechs Jahren in einem abgekürzten Berufungsverfahren gemäß § 99 Abs. 2 aufgenommen zu werden [Z 137]

· Auch die Vereinfachung der Habilitations- und Berufungsverfahren hat eine positive Funktion hinsichtlich der Förderung junger Wissenschafterinnen und Wissenschafter [Z 141 u. 133-136]

E. Gesamtgesellschaftliche Aspekte

· Zur Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit des österreichischen Hochschulraumes sollen die Budgets für den tertiären Bildungssektor beginnend mit 2010 auf 2 vH des BIP im Jahr 2020 erhöht werden [Z 7]

· Für besondere Finanzierungserfordernisse kann die Bundesministerin oder der Bundesminister mit einzelnen Universitäten Gestaltungsvereinbarungen als spezielle Steuerungsinstrumente zur Ausschüttung von zusätzlichen finanziellen Mitteln abschließen. Im Falle der Zielerreichung werden der Universität die in der Gestaltungsvereinbarung in Aussicht gestellten finanziellen Mittel zur Verfügung gestellt [Z 9]  

· Bei objektivem Absolventinnen- und Absolventenmangel in einer Studienrichtung kann von der Bundesministerin oder dem Bundesminister durch Verordnung der Studienbeitrag erlassen werden [Z 131]

· Eine zentrale Datenbank für wissenschaftliche und künstlerische Arbeiten wird eingerichtet. Diese dient zum einen der Feststellung, ob eine zur Betreuung vorgeschlagene Arbeit bereits Gegenstand einer Betreuung in Österreich war, zum anderen dem Aufbau einer Datenbank für wissenschaftliche Veröffentlichungen von Angehörigen der österreichischen Universitäten [Z 124]

· Zur demokratisch legitimierten Kontrolle wird ein Fragerecht des für die Universitäten zuständigen Ausschusses des Nationalrates an den Wissenschaftsrat eingerichtet [Z 142]; zudem soll nunmehr die Hälfte der Mitglieder des Wissenschaftsrates auf Vorschlag des für die Universitäten zuständigen Ausschusses des Nationalrates ernannt werden. Auch diese Maßnahme dient der Verbesserung der demokratischen Legitimation des Wissenschaftsrates [Z 143] 

· Nachdem vom VfGH (28.9.2007, B 2007/06-9) die Aufhebung von Verordnungen (Satzungen) der Universität durch Bescheid der Ministerin oder des Ministers als verfassungswidrig festgestellt wurde, ist das Aufsichtsrecht des Bundes weiterhin sicherzustellen. Dies geschieht durch eine entsprechende Verordnungsermächtigung [Z 81]

· Für den Fall der drohenden oder eingetretenen Zahlungsunfähigkeit einer Universität fehlen bislang Regelungen im Universitätsgesetz. Dem wird nun mit der Normierung der Universitätskuratorin bzw. des Universitätskurators begegnet [Z 85]

· Für Schäden, die im Rahmen desprivatwirtschaftlichen Handelns der Universität entstehen, trifft den Bund keine Haftung. Daher ist klarzustellen, dass die Mitglieder des Rektorates und des Universitätsrates einer Haftung unterliegen, die sich nach den jeweiligen Regeln des Haftungsrechts bestimmt [Z 87]

· Mit dem B-GlBG wurden die Arbeitskreise für Gleichbehandlungsfragen auch für die Gleichbehandlung ohne Unterschied der ethnischen Zugehörigkeit, Religion oder Weltanschauung, des Alters oder der sexuellen Orientierung zuständig. Dies soll nun im Universitätsgesetz 2002 durch eine Erweiterung des Zuständigkeitsbereiches der Arbeitskreise angepasst [Z 66]

· Sowohl Senat als auch Bundesregierung haben bei der Wahl bzw. Bestellung der Mitglieder des Universitätsrates das B-GlBG sinngemäß anzuwenden [Z 32]. Damit wird sichergestellt, dass der Universitätsrat geschlechtergerecht zusammengesetzt ist.

